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Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang  
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

ZUM BEBAUUNGSPLAN „LERCHENÄCKER, SCHMEELÄCKER“ 

NEUFESTSETZUNG IM BEREICH „B 14, Lerchenäcker 1. Bauabschnitt, Flurstücke 3520/5, 3537/1 – 3548/1 (Gemarkung Großaspach), Kreis-
straße K 1904, Flurstücke 147/2 – 150, 138, 294, 125, 288, 293, 297, 298/2, 300 (Gemarkung Strümpfelbach)“ 
 
Planbereich 04.24/3 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t: Backnang, 29.07.2019 
Stadtplanungsamt  
 
gez. Großmann 
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Anregungen Landratsamt Rem-Murr-Kreis Stellungnahme 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den öffentlich-rechtlichen Vertrag für die CEF-Maßnahmen wird 
der Zweckverband bis zum Satzungsbeschluss mit dem Landrats-
amt abschließen. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

  
-Zum Erhalt der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und 
Lebensstätten für die Zauneidechse wurde in der artenschutzrecht-
lichen Prüfung vom 13.02.2015 die Schaffung von Ersatzhabitaten 
im engen räumlichen Umfeld vorgeschlagen. An drei dieser Stand-
orte im BA I des Industrie- und Gewerbegebiets Lerchenäcker wur-
den 2014 Habitatstrukturen angelegt. Nach entstandener Habi-
tatreife wurden Zauneidechsen aus den betroffenen Habitatflä-
chen (bei Fa. Riva) in das Ersatzhabitat 2 (bei Fa. Maier) umge-
setzt. Die beiden weiteren optimierten Habitatflächen 1 und 3 
gelten als zusätzliche Habitatreserve.  
Die Habitatstrukturen im Eingriffsbereich standen im Verbund mit 
weiteren für die Art geeigneten Habitatstrukturen, in denen eben-
falls Zauneidechsen nachgewiesen worden waren. Die betroffenen 
Habitatflächen waren somit als Teil einer größeren, zusammen-
hängenden Lebensstätte anzusehen, welche u. a. die Regenrück-
haltebecken auf dem Flurstück 3520/5 westlich des Gewerbege-
biets mit einschloss. Mit ihrer räumlichen Nähe setzen die Ersatz-
habitate unmittelbar an dieser Lebensstätte an. Entsprechend war 
ein räumlich-funktionaler Zusammenhang zur betroffenen Lebens-
stätte gegeben, weswegen für das Umsetzen von Zauneidechsen in 
die optimierten Habitatflächen keine artenschutzrechtliche Aus-
nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG benötigt wurde. 
 
-Es handelt sich um den Eckertsbach, die Begründung wurde ange-
passt.  
 
-Kenntnisnahme 
 
-Der im Überschwemmungsgebiet liegende Bereich ist durch die 
Abtrennung des gesamten Ausbaubereichs der B 14 nicht mehr 
Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs.  
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

   
 
 
Der vom Regierungspräsidium auf Grund der prognostizierten Ver-
kehrszahlen geforderte 4-spurige Ausbau der B-14 im Bereich des 
Gewerbegebiets Lerchenäcker wird aus dem bisherigen Geltungsbe-
reich herausgenommen und in einem gesonderten Bebauungsplan-
Verfahren bearbeitet.  
Somit sind die hier vorgebrachten Anregungen für dieses Verfah-
ren nicht mehr relevant.  
 
 
Die Ausgestaltung des Knotenpunkts wird entsprechend den Vor-
gaben des Regierungspräsidiums geplant. Der Knotenpunkt wird 
ebenfalls Bestandteil des gesonderten Bebauungsplan-Verfahrens 
für den Ausbau B 14 sein und ist somit auch für dieses Verfahren 
nicht mehr relevant.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Wendeanlage handelt es sich um eine Wendeschleife für 
Lastzüge mit einem Außendurchmesser von 25 m entsprechend 
Bild 60 der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06).  
Ein umlaufender Schrammbord bzw. Gehweg beinhaltet die erfor-
derliche Freihaltezone.  
Auf eine entsprechende Parksicherung im Bereich der Mittelinsel 
wurde aus Gründen der Flexibilität für die angrenzenden Gewerbe-
betriebe bewusst verzichtet.  
 
Die Einmündung wird Bestandteil eines gesonderten Bebauungs-
plan-Verfahrens und ist somit für dieses Verfahren nicht mehr re-
levant. 
 
 
 
 
 



9 

Anregungen BUND  Stellungnahme 

   
Grundsätzlich hat die Entwässerung des Gewerbegebiets Lerchenäcker 
nichts mit den genannten Hochwasserrückhaltebecken aus dem Einzugs-
bereich Strümpfelbach zu tun. 
Diese sind für die Rückhaltung von Niederschlagswasser aus anderen 
Einzugsgebiete vorgesehen. 
Der Ablaufkanal für die Regenrückhaltebecken 2.1 und 2.2 mündet nach 
dem HRB Seehau in den Ekertsbach. 
 
-Das Regenwasser der Dachflächen wird über offene Wassergräben den 
offenen Regenrückhaltebecken zugeführt. Die Einleitung in die Wasser-
gräben kann ebenfalls über offene Gräben ausgeführt werden. Das anfal-
lende Regenwasser von Straßen-, Parkplatz- und Betriebsflächen wird ei-
nem separaten Regenwasserkanal zugeleitet. Dieser mündet nach Vor-
schalten eines Regenklärbeckens in die offenen Regenrückhaltebecken.  
Die offenen Regenrückhaltebecken werden so ausgebildet, dass eine ge-
drosselte Ableitung zum Eckertsbach erfolgt. Die Drosselung wird auf 
den Wert begrenzt, der heute im Regenwetterfall von den natürlichen, 
unbebauten Oberflächen zum Abfluss kommt.  
Dadurch werden die hydraulischen Verhältnisse im Eckertsbach gegen-
über heute nicht verschlechtert. 
 
-Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich soweit die 
Eingriffe bereits erfolgt sind oder zulässig waren. Da die Bebauung im 
Rahmen der Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplans zulässig war, 
sind nur die darüber hinaus gehenden Änderungen ausgleichspflichtig. 
Die für den ursprünglichen Bebauungsplan zu erbringenden Ausgleichs-
maßnahmen sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens.  
In der Bilanzierung wird ermittelt, welcher zusätzliche Bedarf sich durch 
die veränderte Planung ergibt. Dieser Ausgleichsbedarf ist dargestellt, 
ebenso wie die dafür angesetzten Maßnahmen, die dauerhaft gesichert 
werden.  
 
-Ein Gebiet dieser Größenordnung bedarf eines zweiten Anschlusses an 
das übergeordnete Straßensystem. Eine sinnvolle Verteilung des Zu- und 



10 

Abfahrtsverkehrs dieses insgesamt ca. 60 ha großen Gewerbegebiets ist 
zur Vermeidung verkehrlicher Probleme unbedingt notwendig.  
 
-Der vierspurige Ausbau ist eine Forderung des Regierungspräsidiums, in 
dessen Zuständigkeit die Belange des Ausbaus von Landes- und Bundes-
straßen liegt. Die Stadt Backnang hat hier keinen Ermessensspielraum. 
Durch das Herausnehmen des gesamten B 14 Verlaufs aus diesem Bebau-
ungsplan, ist diese Einwendung für das vorliegende Verfahren nicht rele-
vant. 
 
-Im Sinne der allgemeinen planerischen Zielsetzung des sparsamen und 
schonenden Umgangs mit Grund und Boden ist es sinnvoll die Flä-
chenausnutzung des bereits geplanten und erschlossenen Gewerbe- und 
Industriegebiets Lerchenäcker zu verbessern. Somit wird durch die Erhö-
hung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 auf 0,8 dieser Zielsetzung 
Rechnung getragen. 
 
-Die entsprechenden Informationen lagen zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht vor. Die notwendigen Inhalte wurden für die jetzt vorgese-
hene erneute Auslegung in der überarbeiteten Fassung des Umweltbe-
richts ergänzt. Die externen Maßnahmen sind dort benannt und werden 
durch Verträge dauerhaft gesichert. 
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Anregungen NABU und LNV Stellungnahme 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einer Bebauungsplan-Abgrenzung werden entweder die umge-
benden Flächen oder die im Gebiet liegenden Flächen genannt. Im 
vorliegenden Bebauungsplan wurde der Geltungsbereich durch die 
umgebenden Flächen eingegrenzt. Dies ist sachlich richtig und 
nicht zu beanstanden.  
 
Bei dem vorgelegten Umweltbericht handelte es sich um die für 
diesen Verfahrensschritt verfügbare Fassung. Die Überarbeitung 
des Umweltberichts wird für die erneute Auslegung nun vorgelegt 
und ist um die geforderten Informationen ergänzt worden.  
Die fehlenden Informationen zum Artenschutz und den CEF Maß-
nahmen wurden an NABU und LNV nachgereicht. Eine Ergänzung 
der Stellungnahme bezüglich dieser Belange ist nicht eingegan-
gen.  
 
 



12 

Anregungen NABU und LNV Stellungnahme 

   
Beim vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf handelt es sich um die 
Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans „Lerchenäcker,  
Schmeeläcker“, Planbereich 04.24. Ungeachtet der jetzt ange-
strebten Änderungen konnte bereits seit Inkrafttreten des o.g. 
rechtskräftigen Bebauungsplans am 14.Mai 2004 auf dessen Basis 
das gesamte Plangebiet bebaut werden.  
 
Eine solche Ausgleichsmaßnahme ist nicht bekannt. Sie konnte 
auch von Seiten der Naturschutzverbände nicht eindeutig benannt 
werden.  
Durch die nun stattfindende erneute Auslegung der Bebauungs-
plan-Änderung erhalten die Naturschutzverbände noch einmal die 
Gelegenheit anhand der aktuell aufgearbeiteten Gutachten die Be-
lange des Naturschutzes umfassend zu beurteilen.  
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Anregungen Rechts- und Ordnungsamt Stellungnahme 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Durch die Festsetzungen zu Werbeanlagen bezüglich ihrer Lage 
und Ausgestaltung wird diesen Belangen ausreichend Rechnung 
getragen.  
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Anregungen Stadtbauamt Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Leitungsrechte wurden im Bebauungsplan 
festgesetzt.  
 
Der Ausbau der B 14 sowie der Anschluss an das Gewerbegebiet 
wird in einem gesonderten Bebauungsplanverfahren abgehandelt. 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


